
Gemeinde Oettighoten
Landkreis Waldshut 8rJlerrd am ? Z.i.4t{.;:35

ffi**o*t*ttrAr^$urSatzung

zur Anderung des Bebauungsplanes "Bungertäcker", Berwangen

Aufgrund des S '10 des Baugesetzbuches und des S 73 der Landesbauordnung
Baden - Wüdtemberg in Verbindung mit S 4 der Gemeindeordnung für Baden -
Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Dettighofen in seiner Sitzung
am 19.09.1994 die Anderung des Bebauungsplanes

"Bungertäcker", Berwangen

genehmigt am 08.12.1975,

als Satzuno beschlossen.

s1

Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Anderung ergibi slch aus dem zeichnerischen
Teil des Bebauungsplanes "Bungedäcker", Berwangen. Die Anderung betrifft den
gesamien Geltungsbereich des Bebauungsplanes.

s2

Inhalt der Anderung

Die Bebauungsvorschriften werden wie folgt geänded.

- Für diese Anderung gelten die RechtsgrundLagen ln der jetzi aktuellen Fassung

- In den Bebauungsvorschriften des Bebauungsplanes Lautet oer S 6 Nr. 3 wie folgt

"Die Dächer sind als Satteldächer mit einer Neigung von 25'30' auszulühren '

Dies wird wie folgt geänden:
"Die Dächer sind als Salte dächer mit einer Neigung von 25 - 33: auszuführen '
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Der S 6 Nr. 5 laulet wie folgt:

"Kniestocksinderlaubt:eingeschossigo,30mhoch'zweigeschossig0'80mhoch'
gemessen bis Oberkante Fußpfette

Dieser Satz wird wie lolgt ersetzt:

"Die Wandhöhe der Gebäude' gemessen von der vorhandenen GeländeoberJläche

oiJ"."äsänüiitpr"xio"ieuoäiwano mit der Dachhaut' darf bergseits 4 25 m'

iii"än. z,oo t fiiitr,t überschreiten. Das Maß ist in der lvlitte der betreflenden

Gebäudewand zu nehmen "

S I Nr. 3 lautet wie folgt:

"Dachaufbauten und Dachgaupen sind nicht gestattet "

Dieser Satz wird wie tolgt ersetzt:

Zulässige Dachaufbauten sind giebelständ.ige G^auP"l t't Sltt* 
-19::Walmdach

Goöäi.-n"t"rgurpen. auch In der Sonderlorm DrerecksgaLpe) Schleppgaupen

Zwerchqiebel (Wiederhehr)

Die Gesamtlänge von Einzelgaupen darf dle Hälfte der Gebäudelängsseite nichl

uo"ÄiÄi"it"". Vom ortgang ist ein L4indestabstand von 2'50 m und zwischen den

Gaupen ein Mindestabstand von l,SO m einzunalten Der Abstan-d zur Traufe muß

rinä"at"na O,go t betragen und ist in der Dachschrägen zu messen

Die Gaupen sind in Material und Farbe wre das Hauptdaci elnzudecken Wangen

Jnä öii,irä"nän 
"t"d 

mit Holz oder ernem sonstrgen der Farbe der Dachdeckung

angepaßten N/aterlal zu verh'eide'l

Die qiebelständjgen Gaupen rnüssen mindestens die 
-Dachneigung 

d€s Haupt

ää""n"ä".är.iäliJ"- oi" Fäittlni" o"i si"o"t.tändisen Gaupen.muß senkrecht

;;;"t.;; mrndestens 0,50 m unteräem Hauplllrsi liegen Die max zulässige

äi"it" J"t Reile' ode' Dre ec\sgaupen betragt 1 50 m

Sch'eppgauDen s'ro ab 30' Dachle'gung-zulässrg schreppgaupen'nüssen eine

M;ndestdachre gulg vo'r,c aJrw;r;en bie ma't zurässrge B'erte bleträgl 3 0 m

öer Änscnnitt dös Sihleppgaupendaches mit dem Haupldach muß senkrecht

ö"t"aa"n mindestens O,5O m unter dem Hauptfirst liegen

Zwerchgrebel (WrederLehren) duden in ihrer Giebelbreite l/3 der, Gebäudelänq e

n,chl ,jberscnreilen Der q r scnnrtr äes Z\t erchg'eoe d acFes rr it.der hau pid ach

äß ;;;k;;"Äig;;essen mindestens 0,s0 m unter dem.Hauptfirst lLesen Das

)*är"näi"ü"ro"Zn tJo oie oacnneigung wle das Hauptdach aulwelsen trnd ist wie

ääJiä,]piääiti.;ii oe.s"toen Mate"rial und derselben Farbe einzudecken
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Dacheinschnitte sind in Form eines liegenden Rechteckes (Längsseite parallel zur
Dachtraufe) zulässig. Die gleichzeitige Errichtung einer Gaupe und eines Dachein-
schnittes auf einer Dachseite ist allerdings unzulässig.

Der Planänderung ist eine Begründung beigefügt.

s3

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des S 74 LBO handelt, wer den aufgrund von S 73 LBO in
Verb. mit S 9 Abs. 4 BauGB ergangenen Bestandteilen dieser Satzung zuwider-
handelt.

s4

lnkrafitreten

Diese Satzung lritt mit der Bekanntmachung der DurchlÜhrung des Anzeigever-
fahrens in Kraft.

8hS@lgl sh 2I rar, r."-- ,. e,rx, l:J)

Detishoren, den l..9r.l9l:..!99+
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iedmüller
Bürgermeister

planungsbüro popp ' dipl.ing.tu stadt- und regionalplanung waldshut - tiengen
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Gemeinde Dettighofen
Landkreis Waldshut

Verfahrensvermerke zur Anderung des Bebauungsplanes

" Bungertäcker", Berwangen

Anderungsbeschluß gefasst in der Sitzung des Gemeinderates am 02.05.1994

Anderungsbeschluß ortsüblich bekanntgemacht am 13.05. 1994

Bürgerbeleiligung durchgeführt vom 24.05. bis einschl. 31.05.'1994

Enlwurfs- und Offenlegungsbeschluß gefaßt in der Sitzung des Gemeinderates
am 20.06.1994

Benachrichtigung der berührten Träger öffentlicher Belange von der Offenlegung
am 01.07.1994

Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung am 23.06.1994

Offentliche Auslegung durchgeführt vom 04.07. bis 05.08.1994

Prüfung der vorgebrachten Bedenken und Anregungen vorgenommen und
Satzungsbeschuß gefaßt in der Sitzung des Gemeinderates am 19.09. 1994

Anzeige des Verfahrens der Bebauungsplanerweiterung bei der höheren
VeMältungsbehörde vorgenommen am ..2 ?..Ht,.1p5..

odsübliche Bekanntmachung der Durchführung des Anzelgevertahrens am 2 Z Jüjri 1SS5

oettignoten, am ..1.?l
Junj 1gg5
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WATDSHUIRiedmüller
Bürgermeister

planungsbüro popp
dipl. ing. tu stadf und regionalplanung
waldshut - tiengen
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